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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wenn Schülerinnen und Schüler nach
der Grundschule in den 5. Schuljahr-
gang des Gymnasiums wechseln,
erwerben sie nun wieder nach insge-
samt dreizehn Schuljahren die allge-
meine Hochschulreife. Durch die zum
Schuljahr 2015/2016 in Kraft getrete-
ne Neufassung des Erlasses „Die
Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis
10 des Gymnasiums“ gibt es wieder
mehr Zeit: Zeit zum vertieften Ler-
nen, aber auch mehr Zeit z. B. für
Aktivitäten im Sportverein, ehrenamt-
liches Engagement und ein entspann-
tes Familienleben. Das Abitur nach 13
Schuljahren macht viel mehr möglich
und nimmt eine Menge Stress aus der
Schule. 

Für den Schulalltag liegt die wesentli-
che Änderungen durch die Rückkehr
zum so genannten G9 in der Stun-
dentafel der Sekundarstufe I: Hier
sind laut neuer Standard-Stundenta-
fel ohne Profilunterricht (jetzt Stun-
dentafel 1) für die Jahrgänge 5 bis 10
grundsätzlich nur noch höchstens 30
Schülerpflichtstunden vorgesehen.
Darüber hinaus kann auch die Stun-
dentafel 2 mit 32 Stunden in den
Jahrgängen 8 bis 10 gewählt werden,
die den Schülerinnen und Schülern
über verschiedene Profile schon im
Sekundarbereich I eine individuelle
Schwerpunktbildung ermöglicht. Ins-
gesamt reduziert sich die bisherige
Gesamtstundenzahl von 192 auf 179
in den Schuljahrgängen 5 bis 10. 

Für Schülerinnen und Schüler im
Sekundarbereich I bedeutet das weni-
ger Stress durch eine schlankere Stun-
dentafel, nachhaltigeres Lernen durch
die längere Lernzeit und die Chance,
ein höheres Maß an Reife, Selbst- und
Sozialkompetenzen zu entwickeln.
Schülerinnen und Schülern mit höhe-
rem Förderbedarf bietet die längere
Lernzeit mehr Bildungschancen, ent-
wicklungsbedingte Leistungsschwan-
kungen lassen sich durch den länge-
ren Lernzeitraum besser ausgleichen.
Leistungsstärkeren Schülerinnen und
Schülern bieten sich neue Möglichkei-
ten der Ergänzung und Vertiefung
des Gelernten. 

Hierzu beitragen soll auch, dass die
niedersächsischen Gymnasien erstmals
zusätzliche Stunden erhalten, um
Schülerinnen und Schüler noch
gezielter zu fördern und die pädago-
gische Arbeit innerhalb der Klassen
zu stärken: So werden den Schulen
pro Jahrgang in den Jahrgängen 5 bis
10 zwei Stunden zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt, um das individuelle
Überspringen von Schülerinnen und
Schülern zu unterstützen oder dahin
gehend zu fördern, dass eine Über-
weisung auf eine andere Schulform
vermieden wird. Im Jahrgang 6 ist
eine zusätzliche Verfügungsstunde
vorgesehen, damit Klassenlehrkräfte
mehr Zeit für ihre Klassen haben. 

Eine weitere wichtige Neuerung:
Maßnahmen zur Berufs- und Studien-
orientierung für den gymnasialen 
Bildungsgang wurden konkretisiert
und erweitert.  Dazu gehören zum
Beispiel Schülerbetriebspraktika,
Betriebserkundungen, Schülerfirmen,
Unterricht in Kooperation mit berufs-
bildenden Schulen und Hochschulen.
Schülerinnen und Schüler sollen künf-
tig leichter und besser entscheiden
können, welchen beruflichen Weg sie
nach dem Abitur einschlagen wollen:
Studium oder eine duale Ausbildung
– für beides sprechen gute Argumen-
te, die die Jugendlichen im Rahmen
der Berufsorientierung kennen ler-
nen. 

Das vorliegende Faltblatt enthält die
wichtigsten Informationen über die
Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis
10 des Gymnasiums. Einzelheiten zu
schulrechtlichen Bestimmungen oder
weiteres Informationsmaterial kön-
nen im Internet unter
www.mk.niedersachsen.de abgerufen
werden. Über besondere Angebote
einzelner Gymnasien informieren die
jeweiligen Schulleitungen und Schul-
träger.

Mit freundlichen Grüßen

Frauke Heiligenstadt
Niedersächsische Kultusministerin



Die Stellung des Gymnasi-
ums im niedersächsischen Schul-
system und seine Abschlüsse

Das Gymnasium umfasst die Schul-
jahrgänge 5 bis 13; es kann auch nur
die Schuljahrgänge 5 bis 10 umfas-
sen. Der Sekundarbereich I erstreckt
sich auf die Schuljahrgänge 5 bis 10,
der Sekundarbereich II (gymnasiale
Oberstufe) auf die Schuljahrgänge
11 bis 13.

In den Schuljahrgängen 5 bis 10
führt das Gymnasium mindestens
zwei, in der gymnasialen Oberstufe
mindestens drei parallele Lern-
gruppen.

Am Ende des 10. Schuljahrgangs
erfolgt die Versetzung und der Ein-
tritt in die Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe. Es kann
auch in die Einführungsphase des
Beruflichen Gymnasiums gewechselt
werden. Die Versetzung entspricht

den Anforderungen
des Erweiterten
Sekundarabschlusses I.

Werden diese nicht erfüllt, können
der Sekundarabschluss I - Realschul-
abschluss oder der Sekundarab-
schluss I - Hauptschulabschluss –
zuerkannt werden.

Am Ende des 13. Schuljahrgangs
kann die allgemeine Hochschulreife
erworben werden, die zur Aufnah-
me eines jeden Studiengangs an
einer Hochschule berechtigt. Gege-
benenfalls kann auch nur der schuli-
sche Teil der Fachhochschulreife
erworben werden, falls die Abitur-
auflagen nicht erreicht worden sind.

Aufgaben und Ziele der
Arbeit in den Schuljahrgängen 
5 bis 10 des Gymnasiums

Das Gymnasium vermittelt seinen
Schülerinnen und Schülern eine
breite und
vertiefte
Allgemein-
bildung und
ermöglicht
den Erwerb
der allgemeinen Studierfähigkeit. Es
stärkt selbstständiges Lernen und
wissenschaftspropädeutisches Arbei-
ten. Entsprechend ihrer Leistungsfä-
higkeit und ihren Neigungen
ermöglicht das Gymnasium seinen
Schülerinnen und Schülern eine indi-
viduelle Schwerpunktbildung und
befähigt sie, nach Maßgabe der
Abschlüsse ihren Bildungsweg an
einer Hochschule, aber auch berufs-
bezogen fortzusetzen.

Die Ziele, Inhalte und Methoden für
den Unterricht in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 des Gymnasiums sind in
fachbezogenen Kerncurricula fest-
gelegt. Die Schülerinnen und Schü-
ler sollen in den Schuljahrgängen 5
bis 10 insbesondere die Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten ent-
wickeln sowie die Einstellungen und
Erfahrungen gewinnen, die für den
Besuch der gymnasialen Oberstufe
und eine erfolgreiche Mitarbeit im
Sekundarbereich II erforderlich sind.
Darüber hinaus zielt die Arbeit in
den Schuljahrgängen 5 bis 10 des
Gymnasiums auch auf die Entwick-
lung emotionaler und kreativer
Fähigkeiten, auf die Herausbildung
sozialer und humaner Verhaltens-
weisen und Einstellungen sowie auf
die Förderung der sozialen Integra-
tion.

Unterricht und Unterrichts -
schwerpunkte

Der Unterricht in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 besteht je nach Ent-
scheidung der Schule aus Pflicht-
unterricht und wahlfreiem Unter-
richt (Stundentafel 1) oder aus
Pflichtunterricht, Profilunterricht
und wahlfreiem Unterricht (Stun-
dentafel 2).

Besondere fachbezogene Unter-
richtsschwerpunkte (Profilunterricht)
können in den Schuljahrgängen 8
bis 10 angeboten werden für
bestimmte Lerngruppen oder für
alle Schülerinnen und Schüler.

Die genaueren Zuordnungen der
Fächer und ihre Wochenstunden-
zahlen ergeben sich aus den beiden
nachstehenden Übersichten.

Gymnasium
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Schuljahrgang Gesamt-
5 6 7 8 9 10 stundenzahl

4 4 4 4 4 3 23
4 4 4 4 3 3 22
- 4 4 4 4 3 19
2 2 2 1 1 1 9
2 1 2 1 2 2 10
2 2 1 1 1 2 9
2 1 2 1 2 1 9
- - - 2 2 2 6
2 2 2 2 2 2 12
4 4 4 4 3 4 23

1 1 2 1 8
41) 31) 1 1 1 2 7

1 2 1 2 8
2 2 2 2 2 2 12
1 1 - - - - 2
+2) + + + + + +3)

29 30 30 30 30 30 179
+ + + + + + +

Bereich

A. Pflichtunterricht

B. Wahlunterricht

Schülerpflichtstundenzahl
Schülerhöchststundenzahl

Aufgaben-
feld

A

B

C

Fach

Deutsch
Erste Fremdsprache
Zweite Fremdsprache
Musik
Kunst
Geschichte
Erdkunde
Politik-Wirtschaft
Religion / Werte und Normen
Mathematik
Biologie
Chemie
Physik
Sport
Verfügungsstunde
Wahlunterricht,
Förderunterricht,
Arbeitsgemeinschaften

Schuljahrgang Gesamt-
5 6 7 8 9 10 stundenzahl

4 4 4 4 3 3 22
4 4 4 3 4 3 22
- 4 4 3 3 3 17
2 2 2 1 1 1 9
2 1 2 2 2 1 10
2 2 1 1 1 2 9
2 1 2 1 1 1 8
- - - 2 2 2 6
2 2 2 2 2 2 12
4 4 4 4 3 3 22

1 1 2 1 8
41) 31) 1 1 1 2 7

1 2 1 2 8
2 2 2 2 2 2 12
1 1 - - - - 2

- -2) -2) 33) 4 4 11

+4) +2) +2) + + + +5)

29 30 30 32 32 32 185
+ + + + + + +

Bereich

A. Pflichtunterricht

B. Profilunterricht

C. Wahlunterricht

Schülerpflichtstundenzahl
Schülerhöchststundenzahl

Aufgaben-
feld

A

B

C

Fach

Deutsch
Erste Fremdsprache
Zweite Fremdsprache
Musik
Kunst
Geschichte
Erdkunde
Politik-Wirtschaft
Religion / Werte und Normen
Mathematik
Biologie
Chemie
Physik
Sport
Verfügungsstunde
Unterricht mit besonderem 
Schwerpunkt,
Wahlpflichtunterricht
Wahlunterricht,
Förderunterricht,
Arbeitsgemeinschaften

St
u
n
d
en
ta
fe
l 
2

St
u
n
d
en
ta
fe
l 
1

} }

} }



Fremdsprachen in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 
des Gymnasiums

Ziel des Fremdsprachenerwerbs am
Gymnasium ist es, die interkulturelle
und kommunikative Kompetenz der
Schülerinnen und Schüler zu fördern,
Mehrsprachigkeit systematisch aufzu-
bauen und die Motivation zum
lebenslangen Sprachenlernen zu stär-
ken. Die folgende Übersicht zeigt die
Abfolge der Fremdsprachen für Schü-
lerinnen und Schüler am Gymnasium:

5. Schuljahrgang: 
Fortsetzung der in der Grundschule
erlernten ersten Pflichtfremdsprache

6. Schuljahrgang:
Beginn der zweiten Pflichtfremd-
sprache

8. Schuljahrgang:
Wahl einer dritten Fremdsprache
entweder als Wahlpflichtfremd-
sprache oder als Wahlfremdsprache.

In Schuljahrgang 5 wird der Unter-
richt in der in der Grundschule
begonnenen ersten Pflichtfremd-
sprache fortgesetzt. Die erste
Pflichtfremdsprache ist in der Regel
Englisch. 

Ab dem Schuljahrgang 6 ist eine
zweite Fremdsprache pflichtmäßig
zu erlernen. Als zweite Pflichtfremd-
sprache werden in der Regel Latein
und Französisch, in verstärktem Maß
auch Spanisch angeboten. Wenn
Englisch nicht als erste Fremdspra-
che gelernt wird, ist es zweite
Pflichtfremdsprache. An einigen
Schulstandorten wird Latein oder
Französisch bereits ab Schuljahrgang
5 als Wahlfremdsprache angeboten.

Als Wahlfremdsprachen ab dem
Schuljahrgang 8 können neben
Latein und Französisch z. B. auch
Griechisch, Spanisch, Italienisch, Rus-
sisch und Niederländisch angeboten
werden.

In der Fremdsprache Latein können
– abhängig von der
Dauer des Lehrgan-
ges und den erbrach-
ten Leistungen – die
Zusatzqualifikation
„Kleines Latinum“, „Latinum“ und
„Großes Latinum“, in der Fremd-
sprache Griechisch das „Graecum“
und in der Fremdsprache Hebräisch
das „Hebraicum“ erworben werden.

In den modernen Fremdsprachen
wird das Niveau des Spracherwerbs
bei mindestens ausreichenden Lei-
stungen auf dem Abiturzeugnis aus-
gewiesen.  Dies
erfolgt nach den
im Gemeinsamen
europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen (GeR) defi-
nierten Kompetenzstufen und wird
von den meisten Universitäten als
Nachweis der für ein Studium erfor-
derlichen Sprachkenntnisse aner-
kannt. Der GeR ist ein international
anerkanntes Instrument des Europa-
rats und der Europäischen Kommis-
sion zur standardorientierten Beschei-
nigung fremdsprachlicher Kompeten-
zen.

Als besonders intensive Maßnahme
zur Förderung der Fremdsprachen-
kompetenz und der
internationalen Kom-
munikationsfähigkeit
kann der Unterricht in
einzelnen Sachfächern auch in einer
Fremdsprache erteilt werden (bilin-
gualer Unterricht). Bilingualer
Unterricht bedeutet, dass z. B. das
Sachfach Geschichte in englischer
Sprache unterrichtet wird. Ein sol-
ches Sachfach kann auch Abiturprü-
fungsfach sein.

Gymnasium
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Fremd -
sprachenfolge

Latinum,
Graecum und
Hebraicum

Nachweis von
Sprachkenntnissen

Bilingualer
Unterricht

ZU STUNDENTAFEL 1
1) Der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern 

ist im 5. und 6. Schuljahrgang fachübergreifend und
fächerverbindend anzulegen. 

2) Schulen können im Schuljahrgang 5 eine Fremdsprache
nach Nrn. 4.7.4.1 und 4.7.4.4 als vierstündige Wahlfremd-
sprache anbieten. Für diese Lerngruppe sind Unterrichts-
stunden aus dem Stundenkontingent nach Fußnote 3 zu
verwenden.

3) Die Schulen erhalten ein Stundenkontingent zur schul-
eigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung. Die 
Lehrerstunden aus diesem Kontingent dürfen für Intensi-
vierungs- und Vertiefungsstunden, für Differenzierungs-
maßnahmen, für Fördermaßnahmen sowie für das 
Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften
verwendet werden.

ZU STUNDENTAFEL 2
1) Der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern 

ist im 5. und 6. Schuljahrgang fachübergreifend und
fächerverbindend anzulegen.

2) Für Schülerinnen und Schüler, die an dem Unterricht 
mit besonderem Schwerpunkt in Musik nach Nr. 3.3.3 
teilnehmen, wird das Fach Musik in den Schuljahrgängen
6 bis 10 vierstündig erteilt. Für diese Lerngruppe sind in
den Schuljahrgängen 6 und 7 Unterrichtsstunden aus dem
Stundenkontingent nach Fußnote 5 zu verwenden.

3) Eine Wahlpflicht- oder Wahlfremdsprache ist vierstündig
zu unterrichten.

4) Schulen können im Schuljahrgang 5 eine Fremdsprache
nach Nrn. 4.7.4.1 und 4.7.4.4 als vierstündige Wahlfremd-
sprache anbieten. Für diese Lerngruppe sind Unterrichts-
stunden aus dem Stundenkontingent nach Fußnote 5 zu
verwenden.

5) Die Schulen erhalten ein Stundenkontingent zur schul-
eigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung. Die 
Lehrerstunden aus diesem Kontingent dürfen für Intensi-
vierungs- und Vertiefungsstunden, für Differenzierungs-
maßnahmen, für Fördermaßnahmen sowie für das 
Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften
verwendet werden.



Organisation und Über-
prüfung von Lernprozessen

Die Förderung der individuellen
Begabungen, Fähigkeiten und Nei-
gungen sowie die unterschiedlichen
Lernsituationen und Lernfortschritte
der Schülerinnen und Schüler erfor-
dern einen angemessenen Einsatz
vielfältiger Unterrichtsverfahren und
-formen.

Übungs- und Wiederholungsphasen
sowie Formen der Ergebnissicherung

dienen der Festigung
des Gelernten. Haus-
aufgaben sind hierzu

eine notwendige Ergänzung und
sollen dazu anregen, sich mit dem
Gelernten zu beschäftigen und sich
auf den Unterricht vorzubereiten. 

Insbesondere in den folgenden
Bereichen sollen die Schülerinnen
und Schüler methodische Kompe-
tenzen erwer-
ben: Umgang
mit der Biblio-
thek und dem
Internet, Anfertigen von Unter-
richtsprotokollen und einfachen
Referaten, Textverarbeitung und
Tabellenkalkulation, Gestaltung und
Strukturierung mündlicher Vorträge
und mediengestützte Präsentations-
verfahren.

Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5
bis 10 des Gymnasiums schließt auch
eine Orientierung über die Berufs-

und Arbeitswelt ein.
Ab Schuljahrgang 8
sollen deshalb
Betriebsbesichtigun-
gen und -erkundun-

gen, in den höheren Schuljahrgän-
gen auch Schülerbetriebspraktika
durchgeführt werden.

Die Beobachtung, Feststellung und
Bewertung der Lernergebnisse

haben für die
Schülerinnen
und Schüler die

pädagogische Funktion der Bestäti-
gung, Ermutigung, Hilfe zur Selbst-
einschätzung und Korrektur. Hierzu
dienen schriftliche Lernkontrollen,
aber auch mündliche und andere
fachspezifische Lernkontrollen.

Die Anzahl der zu zensierenden
schriftlichen Lernkontrollen pro
Schuljahr richtet sich nach der
Wochenstundenzahl des Faches. Auf
Beschluss der Fachkonferenz kann in
bestimmten Schuljahrgängen eine
schriftliche Lernkontrolle ersetzt
werden durch eine andere Form der
Lernkontrolle, die schriftlich oder
fachpraktisch zu dokumentieren
und mündlich zu präsentieren ist.
An einem Schultag darf von den
Schülerinnen und Schülern nur eine
Lernkontrolle, in einer Schulwoche
dürfen nicht mehr als drei solcher
Lernkontrollen geschrieben werden. 

In einem Schuljahrgang können fach-
bezogene verbindliche schriftliche
Lernkontrollen auf der Grundlage 
landesweit einheitlicher Aufgabenstel-
lungen und Bewertungsvorgaben
geschrieben und bewertet werden.
Das Nähere regelt die oberste Schulbe-
hörde.

Förderung und 
Differenzierung

Aufgrund der unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen und des unter-
schiedlichen Lernverhaltens der
Schülerinnen und Schüler sind 
differenzierende Lernangebote und
-anforderungen notwendig. Dazu
dienen einerseits differenzierte
Angebote von Unterricht mit 
besonderen Schwerpunkten, Wahl-
pflichtunterricht, wahlfreiem Unter-
richt, Arbeitsgemeinschaften und
besonderem Förderunterricht. 
Andererseits wird durch Methoden
der inneren Differenzierung im
gemeinsamen Fachunterricht gezielt
auf die einzelne Schülerin und den
einzelnen Schüler eingegangen.
Besonderer Förderunterricht wird
vornehmlich in den Fächern
Deutsch, Mathematik und den
Pflichtfremdsprachen für die Schüle-
rinnen und Schüler eingerichtet, die
Kenntnisdefizite haben. 

Damit für jede Schülerin und jeden
Schüler die richtigen Fördermaßnah-
men ergriffen werden können, wird
die Dokumentation der individuel-
len Förderung aus der Grundschule
in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des
Gymnasiums fortgeschrieben.

Es gehört zu den besonderen 
Merkmalen vieler Gymnasien, dass
sie durch eine große Vielfalt von
Arbeitsgemeinschaften, z. B. Chor,
Orchester, Theater etc., durch die
Teilnahme an Wettbewerben und
durch Kooperationen mit anderen
Institutionen, Verbänden oder 
Kirchen ein vielseitiges Schulleben
entwickeln, in
dem die Schüle-
rinnen und Schü-
ler besondere
Neigungen und
Talente entfalten, Zusatzqualifika-
tionen erwerben, Verantwortung
übernehmen und eine intensive
Identifikation mit ihrer Schule ent-
wickeln können.

6

Hausaufgaben

Methodische
Kompetenzen

Orientierung
über Berufs-
und Arbeitswelt

Lernkontrollen

Arbeitsgemein-
schaften



Durchlässigkeit, 
Versetzungen und Übergänge

Zur Mitte eines Schuljahres erhalten
alle Schülerinnen und Schüler als
Information für sie selbst und für
die Erziehungsberechtigten ein

Zeugnis über den Leis-
tungsstand in den einzel-
nen Unterrichtsfächern,

mit dem der bisherige Lernerfolg
dokumentiert und gegebenenfalls
auch auf eine Gefährdung der Ver-
setzung hingewiesen wird. Am Ende
des Schuljahres folgt das Verset-
zungszeugnis. In den nächst höhe-
ren Schuljahrgang wird versetzt,
wer in höchstens einem Fach eine
mangelhafte Leistung, sonst aber
mindestens ausreichende Leistungen
erreicht hat. Die Klassenkonferenz
kann die Versetzung auch beschlie-
ßen, wenn höch-
stens zwei man-
gelhafte Leistun-
gen mit mindes-
tens zwei befriedi-
genden Leistungen in Ausgleichs-
fächern oder höchstens eine unge-
nügende Leistung (ohne weitere 
mangelhafte Leistungen in anderen
Fächern) mit einer guten Leistung 
in einem Ausgleichsfach oder 
befriedigenden Leistungen in zwei
Ausgleichsfächern ausgeglichen
werden kann. Die Fächer Deutsch,
Mathematik, Pflicht- und Wahl-
pflichtfremdsprachen können 
nur untereinander ausgeglichen
werden.

Zur Verbesserung der
Durchlässigkeit zwischen
den verschiedenen Schul-
formen haben 
Schülerinnen und Schüler

der Haupt- und Realschule einen
Rechtsanspruch auf den Übergang
ins Gymnasium, sofern sie bestimm-
te Leistungen nachweisen. 

Wer am Gymnasium einen Schuljahr-
gang wiederholt hat und am Ende
dieses oder des darauf folgenden
Schuljahrganges erneut nicht 
versetzt werden kann, kann durch
Beschluss der Klassenkonferenz in
die Realschule oder die Hauptschule
überwiesen werden. 

Um die Wiederholung eines Schul-
jahrganges zu vermeiden, kann der
Schülerin oder dem Schüler bei nur
zwei mangelhaften Leistungen ohne
Ausgleichsmög-
lichkeiten auf
Antrag und
durch Beschluss der Klassenkonfe-
renz die Möglichkeit einer Nachprü-
fung am Ende der Sommerferien
eingeräumt werden. Entscheidend
ist dabei, ob nach Kenntnisstand 
der Klassenkonferenz die Vorausset-
zungen für die Aufarbeitung der
Schwächen in einzelnen Fächern
und für eine erfolgreiche Mitarbeit
im nächst höheren Schuljahrgang
vorliegen.

Zusammenarbeit 
mit Erziehungs berechtigten, 
Schülervertretungen sowie mit
anderen Schulen

Das Elternrecht sowie die Aufgaben
der Schule erfordern eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwischen
Erziehungsberechtigten und Schule.
Die Erziehungsberechtigten sind an
den schulischen Belangen und Ent-
scheidungsprozessen zu beteiligen.
Die Lehrkräfte unterrichten die
Erziehungsberechtigten über Grund -
sätze schulischer Erziehung, über
Inhalt, Planung und Gestaltung des
Unterrichts sowie über die Lernent-
wicklung ihres Kindes. Elternaben-
de, Elternsprechtage, besondere
Informations- und Einzelberatungen
dienen der gegenseitigen Informa-
tion. 

Schülerinnen und Schüler sollen
frühzeitig die Möglichkeit erhalten,
in der Schule mitzuwirken, insbeson-
dere im Schulvorstand, in Konferen-
zen, der Schülervertretung, Schüler-
vollversammlungen, Schülerveran-
staltungen oder der Schülerzeitung.
Mitwirkung und Mitgestaltung üben
ein in Verantwortungsbereitschaft
und -übernahme. 

Die Mitwirkungsrechte und -mög-
lichkeiten der Eltern- und Schüler-
vertretungen sind im Konferenz-
recht der Schule geregelt.

Die Zusammenarbeit mit den Grund-
schulen sichert den kontinuierlichen
Bildungsweg der Schülerin und des
Schülers im Gymnasium. In Dienst-
besprechungen der Schulleiterinnen
und Schulleiter sowie der Fachlehr-
kräfte werden inhaltliche und orga-
nisatorische Absprachen getroffen,
die den Schulübergang begleiten
und die Arbeit der Schulen aufein-
ander abstimmen. Auch mit Schulen
anderer Schulformen arbeitet 
das Gymnasium zusammen, um
Schülerinnen und Schüler, die das
Gymnasium vorzeitig verlassen, 
entsprechende Beratung und Hilfe-
stellung zu geben. 
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Zeugnisse

Ausgleichs -
regelung

Durchlässig-
keit

Nachprüfung

Gymnasium
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